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153!A.B. 

zu 149/J 

A n fra g e b e a n t wer tun g 

Eine Anfrage der Abge~rdneten Kin d I und Genossen an die Bundesre­

gierung, betreffend eina Anfragebeantwortung d,sr Minister Aftitsch und Graf 

über das Tragen'von Kriegsauszeichnungen des'zweiten Weltkrieges durch Ange­

hörige des BundesheerE:s lInd der Exekutive, beantwoi'tet BlIndeskanzler Ingenieur 

Raa b namens d2r Bundesregierung wie folgt~ 

Allsgangspunkt der neuerlichen Anfrage der Ab;eordneten bildet die Fest­

stellung des Berichtes des Verfassungsausschllsses zu der negierungsvor1age 

eines Abzeichengesetzes 1960 (179 der Beilagen zu den Stenographischen Proto­

kollen des Nationalrates, IX.G.P.), die unter anderem e~wa folgendes besagt: 

Auf Orden und Ehrenzeichen 
zweiten Weltkrieges) findet das 
wenn die Orden und Ehrenzeichen 
gestellt werden lInd die im Abs. 
sind. 

~einschliess1ich der Auszeichnungen des: 
erbot des § 1 Abs. 3 dann keine Anwendung, 

öffentlich getragen oder öffentlich zUr Schau 
lader 2 des § I erwähnte~ Embleme entfernt 

Ohne an der Richtigkeit dieser FeststelllIng im geringsten zweifeln zu 

wollen, ist mit der Feststellung jedoch nichts über das Verhältnis des Ab­

zeichengesetzes in positiver oder negativer Hinsicht gegenüber anderen Rechts­

vorschriften ausgesagt • Es gilt sicher der aus Art. 18 B.-VG .ablei tbare Grund­

satz, dass alles erlaubt ist, was nicht verboten ist. Die Tatsache jedoch, 

dass Angehörige uniformierter Wachkörper (Bundesheer, Bundespolizei, Gendar­

merie, Zollwache, Justizwache u.a.) kraft 'besonderer Rechtsvorschriften im 

Dienst eine Unif°f"L'm zU tragen haben, lässt erkennen, dass die Träger solcher 

Uniformen nicht ohne weiteres, sofern sie im Dienst sind. und in diesem zum 

Tragen der Uniform verpflichte t sind 9mi t andere n Personen gleichge::tell t .sind. 

Schon das Wort Uniform sagt seiner deutschen Übersetzung nach aus, dass eine 

gleichmässige und gleichartige Allsstattung der Kleidung dadurch für die Uni­

formträger gefordert wird. 

Die Spruchpraxis des Verfassungsgerichtshofes zu Art. 1 B.-VG. und zu 

Art. 2 des staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger 

besagt alIsdTÜcklich, dass die Schaffung besonderer Normen für ö~fentliche 

Angestellte mit dem verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf Gleichheit 
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durchaus' ver',inbar ist 9 sofern diese Normen nur auf g8S:: tzlicher Grundlage 

beruhen. Die Uniformvorschriften für die Angehörigen des Bundesheeres bzw. 

der __ oben genannten Wachkörper find8n in gese tzlichen Vorschriften eine dem 

~rt. 18 der Bundesverfassung gemässe Grundlage. 

Die Uniform anders zu tragen, als dies in den gesetzlichen Vorschriften 

'geregel t ist, würde mit diesen gesetzlichen Vorschrift';,n in Widerspruch ge­

rat8n. Der gegenständliche inkriminierte Erlass an die Angehörigen dieser 

W8chkörper hat bloss in Erinnerung gerufen, worin die Uniform besteht und 

mi t welchen Änderungen sie nach dem Ges'atz in zulässiger iJvuise getragen wer­

den darf. Dass es weder dem GesetzgebeT noch 2uf Grund der Gesetze' der Voll­

ziehung v-Jrwehrt ist, fur diese Grupre der öffentlich Angest::;ll ten Differen­

zierungen zu treffen, ergibt sich schon aus der verschiedenen Stellung di eser 

Personen gegenüber anderen Personen. 

Die Uniformvorschriften stellen aUS,Jden oben dargelegten Gründen im 

Verhä1trill zum Abzeichengesetz die lex spezialis gegenüber der lex genera1is 

des Abzeichengesetzes dar. Sie ist daher durch das Inkrafttreten des Abzei­

ehengesetzes nicht derogiert. Auch Art. 7 Abs. 2 des B.-VG. hindert eine 

solche Uniformvorschrift nicht, da c;r den öffentlich Angestellt" n einschliess­

lich des 'Bundesht:;eres bloss die: ungeschmälerte Ausübung ihrer pali tischen 

Rechte gewährleistet" eine sachlich gerechtfertigte Dif!:'erenzierung gegsn­

über anderen BerufsgruPI:en aber nicht verbiete t. 

Der in der Anfragebeantwartung dar Herren Bundesministr?r für Inner,~ s , 
und für, Landesverteidigung vom 5. August 1960 zur.; Ausdruck gebrachte stand-. 

punkt deckt sich mit der Auffassung der Bundesregü,rung. 

-.-.-
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